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I.
Begriffe des Völkerrechts und des Seerechts; Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen

Völkerrecht ist die Summe der Rechtsnormen, die die Rechtsbeziehungen zwischen den Völkerrechtssubjekten regeln, ohne deren internem Recht anzugehören. Dabei ist hinsichtlich der Völkerrechtssubjekte je nach Art und Umfang der völkerrechtlichen Rechte und Pflichten zwischen den unbeschränkten und den beschränkten bzw. partiellen Völkerrechtssubjekten zu unterscheiden. Während zu jenen ausschließlich die Staaten rechnen („geborene Völkerrechtssubjekte“), zählen zu diesen die internationalen Organisationen, u. U. Aufständische und Befreiungsbewegungen sowie – als Folge einer Rechtsentwicklung, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einsetzte – der Einzelne. Historisch gewachsene, d. h. gewohnheitsrechtlich anerkannte Völkerrechtssubjekte sind ferner der Heilige Stuhl (neben dem Völkerrechtssubjekt Vatikanstaat), der Souveräne Malteserritterorden sowie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (trotz seines Charakters als privatrechtliche Vereinigung).

Unter dem Internationalen Seerecht ist die Summe der völkerrechtlichen Regeln und Pflichten zu verstehen, die sich meeresbezogenen Sachverhalten widmen. Es handelt sich demnach um eine Unterkategorie des allgemeinen Völkerrechts. Maßgeblich ist v. a. das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (SRÜ).  SEQ CHAPTER \h \r 1Dieses Übereinkommen, das erst am 16. November 1994 in Kraft getreten ist (und seither seine Bindungswirkung entfaltet), ist räumlich wie sachlich ein universelles Übereinkommen. Es wurde deshalb treffend als “Verfassung für die Meere” beschrieben. In Übereinstimmung zu dieser sich an das Staatsrecht anlehnenden Beschreibung überwölbt das SRÜ beinahe alle denkbaren seerechtlichen Aspekte, und es nimmt sachgebietsübergreifend Bezug, indem es in der Präambel auf die der Charta der Vereinten Nationen zugrunde liegenden Ziele (u. a. Gewaltverbot, Pflicht zur Zusammenarbeit, Grundsatz der Gleichberechtigung, Selbstbestimmung der Völker) verweist. 

Obwohl das SRÜ von bislang (Stand: 1. 2. 2003) 141 Staaten ratifiziert wurde, gelten seine Bestimmungen nicht automatisch für alle Staaten. Zwar inkorporiert es die wesentlichen Regeln der Genfer Seerechtsübereinkommen von 1958 und normiert zum größten Teil geltendes Völkergewohnheitsrecht. Einzelne Bestandteile gehen allerdings über das von jenen Genfer Seerechtskonventionen geprägte “Alte Seerecht” und das Gewohnheitsrecht hinaus; zu denken ist etwa an das Regime der Transitdurchfahrt durch Meerengen und an das der Archipelstaaten. Deswegen sind Ratifikation (Art. 306) bzw. Beitritt (Art. 307) für die Geltung des SRÜ nach wie vor konstitutiv.

Daneben ist das Übereinkommen auch eine große Umweltkonvention. Mag im Rahmen seiner Aushandlung auch primär die Frage nach der seewärtigen Ausweitung staatlicher Hoheitsrechte im Vordergrund gestanden haben, wird die umweltpolitische und -rechtliche Bedeutung des SRÜ u. a. dadurch betont, dass das Übereinkommen einen besonderen meeresschutzbezogenen Teil enthält (Teil XII). Die Vorschriften dieses Teils werden durch spezielle Schutzbestimmungen ergänzt, die in den Regelungszusammenhang der verschiedenen Meereszonen eingegliedert wurden. Wie jede Verfassung ist das SRÜ im übrigen auf Konkretisierung und Implementierung angewiesen, etwa durch regionale (seerechtliche) Schutzregimes, durch Ermächtigung einer internationalen Organisation oder durch nationale Gesetze. In diesem Sinne verpflichtet Teil XII SRÜ die Vertragsparteien u. a. dazu, zwecks Schutz und Bewahrung der Meeresumwelt “erforderliche” bzw. “notwendige” Maßnahmen zu treffen (Art. 194 ff.) bzw. entsprechende Vorschriften zu erlassen. 

II.
Meereszonen des Internationalen Seerechts

Die gebietsrechtliche Seite des Internationalen Seerechts zeichnet sich durch unterschiedliche Rechtsstatus der Meereszonen aus. So rechnen manche dieser Zonen dem Staatsgebiet zu (sog. marines Aquitorium), andere stellen küstenstaatliche Funktionshoheitsräume dar und dritte verkörpern sog. globale Staatengemeinschaftsräume. Daraus ergeben sich zugleich Konsequenzen für die nutzungsrechtliche Seite: Während ein Staat bezüglich seines Staatsgebiets prinzipiell „alles“ darf, werden die Möglichkeiten einer Nutzung der küstenferneren Meereszonen von den einschlägigen Bestimmungen des SRÜ geregelt und begrenzt. 

1.
Marines Aquitorium

Zum marinen Teil des Aquitoriums gehören die inneren Gewässer, das Küstenmeer und die Archipelgewässer. Bezüglich dieser Gebiete verfügt der Küstenstaat grundsätzlich über die ausschließliche Befugnis, Hoheitsakte zu setzen. 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 SRÜ setzen sich die inneren Gewässer aus den landwärts der Basislinie des Küstenmeers gelegenen Gewässern zusammen. Landwärtige Grenze der inneren Gewässer ist das tatsächliche Ende des trockenen Landes, ihre Abgrenzung von den Binnengewässern erfolgt im allgemeinen über die Süßwassergrenze. Das in Art. 7 SRÜ normierte, bereits völkergewohnheitsrechtlich geltende Prinzip der geraden Basislinien hat – trotz seines Ausnahmecharakters (vgl. Art. 5 SRÜ) – dazu geführt, dass ausgedehnte innere Gewässer geschaffen wurden, bei denen es sich schwerpunktmäßig um Seehäfen, Buchten und Flussmündungen sowie um die Gebiete zwischen Festland und vorgelagerten Inseln (z. B. der nord- und westfriesischen Inselkette) handelt. 

Besonderheiten gelten für Buchten (Art. 10 SRÜ) und Seehäfen (Art. 11 SRÜ). „Buchten“ im Rechtssinne sind deutlich erkennbare Meereseinschnitte in das Landgebiet, die „mehr als eine bloße Krümmung der Küste“ (Art. 10 Abs. 2 SRÜ) bilden. Buchten, deren Maximalöffnung 24 sm nicht überschreiten, gehören regelmäßig zu den inneren Gewässern, soweit eine Abschlusslinie zwischen den Niedrigwassermarken gezogen wurde (Art. 10 Abs. 4 SRÜ). In einem Seehafen liegende Handelsschiffe unterstehen grundsätzlich der Jurisdiktion des Hafenstaates, die diejenige des Flaggenstaates insofern „überlagert“. Zugangsrechte fremder Schiffe bestehen regelmäßig aufgrund völkerrechtlicher Verträge. Nicht abschließend geklärt ist die Existenz eines gewohnheitsrechtlichen Nothafenrechts; dem havarierten Öltanker „Prestige“ haben Spanien und Portugal ihre Häfen bekanntlich nicht geöffnet.

Das Völkerrecht ordnet dem Küstenstaat des weiteren einen an die inneren Gewässer angrenzenden Meeresstreifen als Staatsgebiet zu: das Küstenmeer (Art. 2 Abs. 1 SRÜ). „Die Souveränität eines Küstenstaates erstreckt sich sowohl auf den Luftraum über dem Küstenmeer als auch auf den Meeresboden und Meeresuntergrund des Küstenmeers“ (Art. 2 Abs. 2 SRÜ). 

Zur landwärtigen Abgrenzung des Küstenmeers dienen die in amtlich anerkannten Seekarten eingetragenen Basislinien, die zugleich die Grenze zwischen dem Küstenmeer und den inneren Gewässern bilden. Nach Art. 5 f. SRÜ ist die (normale) Basislinie am Verlauf des durchschnittlichen Ebbestandes zu ziehen, d. h. an der Niedrigwasserlinie entlang der Küste. Da dies bei tief eingeschnittenen Küsten oder küstennahen Inselketten (z. B. in der Nordsee) zu unübersichtlichen, kaum praktikablen Ergebnissen führen würde, gestattet Art. 7 SRÜ in Übernahme einer Judikatur des Internationalen Gerichtshofs (IGH) das Ziehen jener bereits erwähnten geraden Basislinien, die geeignete natürliche Punkte (Landpunkte, Hafenanlagen, Leuchttürme, Riffe usw.) miteinander verbinden. Seewärts wird das Küstenmeer, auch nach Völkergewohnheitsrecht, von der Anschlusszone (Art. 33 SRÜ), soweit erklärt, von der ausschließliche Wirtschaftszone (Art. 55 ff. SRÜ) sowie – bezüglich Teilen des Meeresbodens und Meeresuntergrundes – vom Festlandsockel (Art. 76 ff. SRÜ) begrenzt. 

Für die Breite des Küstenmeers steckt das Völkerrecht den Rahmen ab, innerhalb dessen die jeweilige Ausdehnung dem Küstenstaat überlassen bleibt. Jener Rahmen bildete bis Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine Hauptstreitfrage des Seevölkerrechts. In Abweichung von der ursprünglichen „Kanonenschussweite“ bzw. der 3-Seemeilen-Regel nahmen zahlreiche Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg ein breiteres Küstenmeer in Anspruch. Art. 3 SRÜ gesteht nun – in Übereinstimmung mit Völkergewohnheitsrecht – 12 sm zu. Auch Deutschland hat sein traditionell 3 sm breites Küstenmeer zum Schutz seiner Küsten vor den Folgen von Tankerunfällen zwischenzeitlich auf 12 sm ausgedehnt. Die Gebietsausweitung hat freilich, wie sich etwa anlässlich des „Pallas“-Unfalls im Oktober 1998 zeigte, die bundesstaatliche (also innerstaatliche, vom Internationalen Seerecht gerade nicht erfasste) Kompetenzverteilung bezüglich der Aufgabe der Unfallverhütung und des „Unfallfolgenmanagements“ nicht geklärt.

Der Küstenstaat hat seine territoriale (bzw. aquitoriale) Souveränität im Küstenmeer in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen auszuüben. Demnach sind seine Hoheitsrechte im Küstenmeer stärker eingeschränkt als in den inneren Gewässern; insbesondere genießen fremde Schiffe das Recht auf friedliche Durchfahrt („Innocent Passage“, Art. 17 ff. SRÜ). Zugunsten der durchfahrenden Schiffe besteht die Vermutung, dass ihre Durchfahrt „friedlich“ ist, solange sie nicht den Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des Küstenstaates beeinträchtigt (vgl. Art. 19 Abs. 1 SRÜ). Art. 19 Abs. 2 SRÜ enthält einen Katalog von Tatbeständen, bei deren Vorliegen eine Durchfahrt als „nicht friedlich“, für den Küstenstaat also als schädlich angesehen wird. „Der Küstenstaat kann in seinem Küstenmeer die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine nichtfriedliche Durchfahrt zu verhindern“ (Art. 25 Abs. 1 SRÜ).

Zum Aquitorium von Archipelstaaten (Beispiele sind die Philippinen und Indonesien; Deutschland ist trotz vorgelagerter Inselketten kein Archipelstaat) sind die Archipelgewässer – kodifikatorisch eine Neuentwicklung des SRÜ – zu zählen, d. h. „die Gewässer, die von den in Übereinstimmung mit Artikel 47 gezogenen Archipelbasislinien umschlossen sind“ (Art. 49 Abs. 1 SRÜ). Ebenso wie beim Küstenmeer erstreckt sich die staatliche Souveränität des Archipelstaates sowohl auf den Luftraum über den Archipelgewässern, als auch auf deren Meeresboden und -untergrund. Das Regime der Archipelgewässer weist Gemeinsamkeiten mit dem der inneren Gewässer einerseits (Archipelbasislinien, Art. 47 SRÜ) und dem des Küstenmeers andererseits (Recht der friedlichen Durchfahrt, Art. 52 SRÜ) auf.

2.
Küstenstaatliche Funktionshoheitsräume
Die seewärts des nationalen Aquitoriums gelegenen Teile des Meeres sind als Hohe See auf Dauer staatlicher Souveränität entzogen (Art. 89 SRÜ). In diesen Teilen des Meeresraumes herrscht keine vertikale Rechtseinheit. Das Völkerrecht räumt dem Küstenstaat an bestimmten Teilen der Hohen See lediglich einzelne primär nutzungsbezogene, d. h. funktional begründete und begrenzte, ausschließliche Rechte ein, insbesondere bezüglich der Fischerei, der Erforschung des Festlandsockels und der Ausbeutung seiner Naturschätze. Mittels dieser final definierten, andere Staaten und ihre Angehörigen insoweit verdrängenden Rechte wird die Freiheit der Meere partiell eingeschränkt. Zu diesen Räumen mit küstenstaatlichen Rechten und Befugnissen gehören die Anschlusszone, die ausschließliche Wirtschaftszone (aWZ) sowie der Festlandsockel.

Im Rahmen einer konzertierten Aktion der EG-Mitgliedstaaten nahm die Bundesrepublik Deutschland zum 1. 1. 1977 in der Nordsee eine 200 sm-Fischereizone in Anspruch, ebenso zum 15. 6. 1978 in der Ostsee. Bei diesen Fischereizonen handelt es sich um Vorläufer der aWZ, die ihre Billigung seit Mitte der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts im Völkergewohnheitsrecht und ihre Regelung bald darauf in den Art. 55 ff. SRÜ fand. Die küstenstaatlichen Rechte sind nach Art. 56 SRÜ nicht mehr auf die Fischerei beschränkt, sondern umfassen auch Maßnahmen der Energieerzeugung – zu denken ist vor allem an die Errichtung von Offshore-Windparks – und die wissenschaftliche Meeresforschung; zudem ist der Küstenstaat zu Schutz und Bewahrung der Meeresumwelt verpflichtet (vgl. Art. 56, 61 ff. SRÜ).

In der Anschlusszone (Art. 33 SRÜ), einem höchstens 24 sm breiten Gebiet, das an das Küstenmeer angrenzt, stehen dem Küstenstaat lediglich begrenzte polizeiliche Befugnisse zu, insbesondere im Hinblick auf die Verhinderung und Ahndung von Verstößen gegen seine Finanz-, Einreise- oder Gesundheitsvorschriften. 

Jenseits des Küstenmeers, unter der Wassersäule der Hohen See bzw. (soweit in Anspruch genommen) der Anschlusszone und der aWZ, beginnt der Festlandsockel. Über seinen Festlandsockel übt der Küstenstaat – auch nach Völkergewohnheitsrecht – „souveräne Rechte zum Zweck seiner Erforschung und der Ausbeutung seiner natürlichen Ressourcen aus“ (Art. 77 Abs. 1 SRÜ); diese Rechte, die sich in erster Linie auf die Ausbeutung der Erdöl- und Erdgasvorkommen beziehen, „berühren weder den Rechtsstatus der darüber befindlichen Gewässer noch den des Luftraums über diesen Gewässern“ (Art. 78 Abs. 1 SRÜ). Demnach gehört der Festlandsockel – nicht anders als Anschlusszone und aWZ – nicht zum Staatsgebiet. Seine Inanspruchnahme durch Deutschland hatte keinen Gebietserwerb zur Folge. Die Abgrenzung des Festlandsockels von Staaten mit gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten hat sich als besonders problematisch erwiesen. 

3.
Globale Staatengemeinschaftsräume

Zu den marinen globalen Staatengemeinschaftsräumen zählen die Hohe See sowie der Meeresboden seewärts des Festlandsockels. In funktioneller Hinsicht sind diese Nichtstaatsgebiete nicht einem einzelnen Staat zugeordnet, sondern der Staatengemeinschaft insgesamt.

Art. 86 S. 1 SRÜ definiert die Hohe See negativ als „alle Teile des Meeres, die nicht zur ausschließlichen Wirtschaftszone, zum Küstenmeer oder zu den inneren Gewässern eines Staates oder zu den Archipelgewässern eines Archipelstaats gehören“. Den Staaten ist es verwehrt, die Hohe See ihrer „Souveränität zu unterstellen“ (Art. 89 SRÜ); sie steht vielmehr allen Staaten (auch Binnenstaaten) offen und ist friedlichen Zwecken vorbehalten - es besteht Freiheit der Hohen See. Da letztere – ein Rechtsprinzip – nach Art. 87 SRÜ nur „gemäß den Bedingungen dieses Übereinkommens und den sonstigen Regeln des Völkerrechts ausgeübt“ werden darf, das Übereinkommen zudem, wie gesagt, in seinem Teil XII Regeln über den Schutz der Meeresumwelt normiert, darf „Freiheit der Meere“ unterdessen keinesfalls im Sinne einer Freiheit (auch) zu ihrer Verschmutzung verstanden werden. In gleicher Weise steht die Fischereifreiheit als Unterfall der Freiheit der Hohen See einem Staat nur vorbehaltlich seiner vertraglichen Verpflichtungen, der Rechte und Pflichten der Küstenstaaten sowie der in den Art. 117-120 SRÜ nieder gelegten Vorgaben zu (vgl. Art. 116 SRÜ).

Zwar verfügen die Staaten bezüglich der Hohen See nicht über territoriale Souveränität; hinsichtlich der unter ihrer Flagge fahrenden Schiffe haben sie freilich die sog. Flaggenhoheit inne, d. h. Schiffe und ihre Besatzungen unterstehen auf Hoher See der ausschließlichen Hoheitsgewalt des Flaggenstaates (vgl. Art. 92 Abs. 1 SRÜ). Art. 94 SRÜ legt die sich aus jenem zwischen Staat und Schiff bestehenden Band ergebenden Pflichten des Flaggenstaates fest.

Anders als die Hohe See ist der Staatengemeinschaftsraum Meeresboden (das „Gebiet“) durch Qualifizierung als „gemeinsames Erbe der Menschheit“ internationalisiert worden. Hintergrund dieser Qualifizierung ist der Gedanke, dass die primär seewärts der küstenstaatlichen Festlandsockel gelegenen Manganknollenvorkommen effektiv bewirtschaftet und gerecht verteilt werden sollen. Entgegen den Erwartungen v. a. in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist der Abbau der Manganknollenvorkommen mangels hinreichend effizienter Abbautechniken indes bis heute nicht wettbewerbsfähig. Die Gewinnung von Manganknollen wird erst dann auf die Tagesordnung gelangen, wenn sich die Rohstoffpreise verdoppeln und die Abbautechniken ökonomischer arbeiten.

Zur praktischen Verwirklichung des Menschheitserbe-Konzeptes wurden zwei Organisationen geschaffen, das „Gebiet“ also partiell institutionalisiert. Die Internationale Meeresbodenbehörde und ihr operativer Arm, das „Unternehmen“, sollen die Tätigkeiten im Gebiet organisieren und überwachen. Anders als auf Hoher See gilt mithin keine erlaubnisfreie Exploration der Ressourcen des Meeresbodens, sondern ein tendenziell planwirtschaftlicher Ansatz, mit Hilfe dessen die Interessen auch und gerade der Dritte Welt-Staaten sichergestellt werden sollten. Unter diesem Gesichtspunkt überrascht nicht, dass die Industrieländer jenen Ansatz jahrelang ablehnten, Grund dafür, dass das SRÜ erst 12 Jahre nach seiner Annahme (1982) in Kraft treten konnte. Mittels des Übereinkommens zur Durchführung des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 28. 7. 1994 wurde zwischenzeitlich ein Kompromiss gefunden, der den Interessen der Industrieländer verstärkt Rechnung trägt. 
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